
Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH 

  bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die Allgemeinen 

Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Dienstleis-

tungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistun-

gen der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) zum Vertrags-

bestandteil gemacht werden.

2026-03-09_30_LOS29


